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Marburger Ortsrecht

I. Nachtrag der Friedhofssatzung der Universitätsstadt Marburg

Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen:
Der beigefügte I. Nachtrag zur Friedhofssatzung der Universitätsstadt Marburg wird 
beschlossen. 

    
Begründung:
Der hessische Landtag hat das Friedhofs- und Bestattungsgesetz (FBG) am 2. Februar 2013 
dahingehend geändert, dass der Gemeindevorstand nach Anhörung des Gesundheitsamtes 
eine Bestattung ohne Sarg aus religiösen Gründen gestatten kann. Die im Gesetz 
vorgeschriebene Sargpflicht bleibt im Übrigen unverändert bestehen. Hintergrund der 
Gesetzesänderung war das vielfache Interesse an einer sarglosen Bestattung, wie sie nach 
islamischer Glaubenstradition üblich ist. Aufgrund der Änderung des FBG ist es notwendig, 
die Friedhofssatzung der Universitätsstadt Marburg durch eine entsprechende Regelung zu 
erweitern (§ 8 Abs. 1 n. F.).  

Des Weiteren soll ein Paragraph ergänzt werden, welcher eine Regelung bezüglich des 
Erhalts von Grabstätten der Überlebenden des Holocaust der Sinti und Roma enthält (§ 12 n. 
F.). Der Landesverband der Sinti und Roma ist schon seit Jahren bemüht, die Grabstätten 
von Überlebenden des Holocaust als Gedenkstätten zu erhalten. Diesem Wunsch kam der 
Magistrat der Universitätsstadt Marburg mit seinem Beschluss vom 26. Januar 2015 nach. 

Weiterhin soll durch § 10 Abs. 4 eine Regelung zur besonderen Ausschmückung der 
Friedhofskapelle durch die Angehörigen neu aufgenommen werden. Bisher war in der 
Satzung nicht normiert, dass eine besondere Ausschmückung, wie etwa durch Streublumen 
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und Teelichter, im Anschluss an die Trauerfeier von den Angehörigen zu entfernen ist. 
Aufgrund dieser fehlenden Klarstellung kam es in der Vergangenheit vermehrt zu 
Schwierigkeiten.

Egon Vaupel Dr. Franz Kahle
Oberbürgermeister Bürgermeister
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